
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

Firma Freitag, vertreten durch Herrn Guido Freitag Wiesendamm 15–17, 13597 Berlin Tel. (030) 

23922754 | Fax (030) 23922735 E-Mail: info@firma-freitag.de 

A. GELTUNGSBEREICH Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen der Firma Freitag (nachfolgend 

"Auftragnehmer") und ihren Auftraggebern (Verbraucher und Unternehmer). Abweichende 

Regelungen gelten nur, wenn sie schriftlich vereinbart wurden. 

Bei Bauleistungen, einschließlich Montage, gilt ergänzend die VOB/B in ihrer jeweils gültigen Fassung, 

sofern der Auftraggeber Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist. Entgegenstehende oder 

abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt. 

B. WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER Verbrauchern steht in bestimmten gesetzlich geregelten 

Fällen ein Widerrufsrecht zu. Eine gesonderte Widerrufsbelehrung erfolgt in diesen Fällen. 

C. VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1. VERTRAGSSCHLUSS 1.1 Bestellungen gelten als Angebot an die Firma Freitag. Die Annahme 

erfolgt durch schriftliche Bestätigung oder Ausführung der Leistung. 1.2 Angebote, Preislisten 

und Kostenvoranschläge sind freibleibend. Muster und Angaben sind unverbindlich. 1.3 

Abweichungen in Bestätigungen gelten als genehmigt, wenn sie nicht innerhalb von 8 Tagen 

schriftlich beanstandet werden. 1.4 Proben und Muster dienen als annähernde Anschauung 

und bleiben Eigentum des Auftragnehmers. 1.5 Vorgaben des Auftraggebers werden als 

zutreffend angenommen. Eine Prüfpflicht besteht nicht. 1.6 Geringfügige Abweichungen in 

Modell, Maß oder Farbe sind zumutbar, insbesondere bei Naturmaterialien oder technischen 

Änderungen. 

2. KOSTEN 2.1 Kostenvoranschläge sind unverbindlich. Eigentums- und Urheberrechte bleiben 

vorbehalten. 2.2 Kostensteigerungen oder zusätzlich festgestellte Mängel werden dem 

Auftraggeber mitgeteilt. 2.3 Aufwände für Kostenvoranschläge können berechnet werden, 

sofern diese den üblichen Rahmen überschreiten. 2.4 Bei Abbruch einer Reparatur erfolgt 

eine Wiederherstellung nur auf ausdrücklichen Wunsch gegen Kostenerstattung. 

3. LIEFERUNG 3.1 Lieferung erfolgt ab Lager an die vom Auftraggeber benannte Adresse. Die 

Gefahr geht bei Unternehmern mit Übergabe an das Transportunternehmen über. 3.2 

Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht anders schriftlich vereinbart. Teillieferungen sind 

zulässig. 3.3 Bei höherer Gewalt oder vergleichbaren Störungen ist die Firma Freitag 

berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. 3.4 Bei Zahlungsverzug oder 

Überschreiten des Kreditlimits kann die Lieferung ausgesetzt werden. 3.5 Nachbestellungen 

können in Farbe und Struktur abweichen. 

4. ABNAHME 4.1 Der Auftraggeber ist zur Abnahme verpflichtet, sobald die Fertigstellung 

angezeigt wurde. Unerhebliche Mängel berechtigen nicht zur Abnahmeverweigerung. 4.2 

Erfolgt keine Abnahme, gilt sie 12 Werktage nach Anzeige oder 6 Werktage nach Benutzung 

als erfolgt. 

5. MITWIRKUNGSPFLICHTEN 5.1 Der Auftraggeber stellt die Arbeitsbedingungen und 

Sicherheitsvorkehrungen bereit. 5.2 Energie, Anschlüsse, Materialien und Betriebsstoffe sind 

auf eigene Kosten zu stellen. 5.3 Bei Pflichtverletzung ist Firma Freitag berechtigt, diese 

Leistungen auf Kosten des Auftraggebers zu erbringen. 5.4 Baufreiheit ist zur vertraglich 

vorgesehenen Zeit zu gewährleisten. 5.5 Bei Behinderungen ist Firma Freitag unverzüglich zu 

informieren. 



6. PREISE UND ZAHLUNG 6.1 Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. MwSt., zzgl. Verpackung und 

Versand. 6.2 Fahrtkosten werden nach Aufwand berechnet. 6.3 Zahlungen sind 14 Tage nach 

Rechnungszugang fällig, sofern keine abweichenden Fristen vereinbart sind. 6.4 

Abschlagszahlungen können bei Teilleistungen verlangt werden. 6.5 Leistungsnachweise sind 

Bestandteil der Rechnung und vom Auftraggeber zu prüfen. 6.6 Bei Zahlungsverzug kann die 

Leistung ausgesetzt werden. 6.7 Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Forderungen möglich. 6.8 Zahlungen an Mitarbeiter sind nur mit Vollmacht 

gültig. 6.9 Zahlungsverzug tritt 30 Tage nach Rechnungszugang ein. 6.10 Verzugszinsen: 9 % 

über dem Basiszinssatz. 6.11 Mehrarbeiten werden gesondert berechnet. 

7. EIGENTUMSVORBEHALT 7.1 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung Eigentum der Firma 

Freitag. 7.2 Unternehmerkunden dürfen die Vorbehaltsware nur unter bestimmten 

Bedingungen weiterveräußern. 7.3 Forderungen aus Weiterveräußerung werden an Firma 

Freitag abgetreten. 

8. KÜNDIGUNG Kündigt der Auftraggeber aus wichtigem Grund, sind bis dahin entstandene 

Kosten und Leistungen zu erstatten. 

9. GEWÄHRLEISTUNG 9.1 Es gelten die gesetzlichen Regelungen. 9.2 Mängel sind unverzüglich 

anzuzeigen. Eigen- oder Drittarbeiten ohne Freigabe führen zum Haftungsausschluss. 9.3 

Unternehmer haben die Ware zu prüfen (vgl. § 377 HGB). 9.4 Verjährung für Unternehmer: 1 

Jahr ab Lieferung. 

10. HAFTUNG Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit 

oder Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

11. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, RECHT 11.1 Erfüllungsort: Sitz der Firma Freitag. 11.2 

Gerichtsstand für Kaufleute: Berlin. 11.3 Es gilt deutsches Recht, UN-Kaufrecht ist 

ausgeschlossen. 

12. DATENSCHUTZ Personenbezogene Daten werden gem. §33 BDSG elektronisch gespeichert 

und vertraulich behandelt. 

13. SCHLUSSBESTIMMUNG Sollten einzelne Klauseln unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen unberührt. 

 


